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Betrifft: PsychotherapiegesetzjEntwurf 

Die beiliegenden Exemplare der Stellungnahme zum vorliegenden 

Entwurf des Psychotherapiegesetzes werden vom Staatssekretariat 

dem Präsidium des Nationalrates zur Verfügung gestellt. 

Das Original wurde dem Bundesminister für Gesundheit und 

öffentlicher Dienst, Herrn Ing. Harald ETTL, übermittelt. 

Eine Kopie ergeht außerdem an das BKAjSektion VI, Herrn 

Dr. KIEREIN. 

Mit freundlichen Grüßen 

~f(k Ktt,.~~ 
Dr. Brigitte Mensens 

Beilage 
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Herrn 
Bundesminister für Gesundheit 
und öffentlicher Dienst 
Ing. Harald ETTL 

im Hau s e Wien, 5.2.1990 

Sachbearbeiterin 
Me/Lu 

KlappcID\\ 
2728 

Ihre GZ)vom 

Betrifft: Stellungnahme zum vorliegenden Entwurf 

des Psychotherapiegesetzes 

Sehr geehrter Herr Bundesminister! 

Da sich wiederholt Frauen aufgrund von Problemen im Zusammen­

hang mit einer psychotherapeutischen Ausbildung, der Ausübung 

von Psychotherapie oder mit Anliegen, die die therapeutische 

Versorgung betreffen, an mich wenden, ist es mir wichtig, zum 

vorliegenden Entwurf des Psychotherapiegesetzes Stellung zu 

nehmen. 

Ich befürworte und unterstütze diesen Entwurf und möchte im 

einzelnen folgende Punkte positiv hervorheben: 

a) die umfassende Art der Berufsumschreibung, die sich auf den 

Gesundheitsbegriff der WHO stützt (§1); 

b) das fundierte theoretische und praktische Ausbildungs­

konzept (§ 2 und folgende); 
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c) 

- 2 -

die Anerkennung von privat- und öffentlich rechtlichen Ein­

richtungen bzw. Vereinen als Ausbildungseinrichtungen unter 

der Bedingung, daß die Vermittlung der Ausbildungsziele 

gewährleistet ist; 

d) die Einrichtung eines Psychotherapie-Beirats beim BKA 

anstelle der Installierung einer eigenen Kammer im sinne 

einer Vereinfachung des Verwaltungsaufwandes bei Ein­

beziehung eines Experten/Expertinnen-Gremiums (§21); 

e) der freie Zugang zur Ausbildung sowie die wechselseitige 

Verpflichtung zur Konsultationszuweisung, wodurch eine 

gleichberechtigte Zusammenarbeit zwischen Psycho­

therapeut innen/Psychotherapeuten und anderen etablierten 

Berufsgruppen des Gesundheitswesens unterstützt wird 

(§ 10-12, 17). 

Es ist zu erwarten, daß infolge des Inkrafttretens des Psycho­

therapiegesetzes in der vorgeschlagenen Fassung die psycho­

therapeutischen Betreuungsangebote in qualitativer Hinsicht 

bedeutend gehoben werden. 

Wünschenswert finde ich allerdings - bezugnehmend auf § 26 -

daß ein offener Zugang für alle interessierten ausbildenden 

Vereine in den Psychotherapiebeirat gewäh~leistet wird. 

Abschließend wird ersucht, wie in § 13 bereits ausgeführt, den 

gesamten Gesetzestext im sinne der sprachlichen Gleich­

behandlung von Männern und Frauen auszuformulieren (z.B. 

Arzt/Ärztin, Sachverständige(r), Bundesminister/in etc.). 

Dazu möchte ich auf die Linguistischen Empfehlungen zur 

sprachlichen Gleichbehandlung, herausgegeben vom 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 1987, verweisen. 

Mit freundlichen Grüßen 

JOhan~'~~~ 
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